
 
 

Aus der RECHTSPRECHUNG 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Entscheidungskommentierungen (nicht die besprochenen Gerichtsentscheidungen selbst) 
geistiges Eigentum der jeweiligen Verfasser und damit urheberrechtlich geschützt sind. Eine Verwendung der 

Kommentierungen hat daher unter Verwendung ordnungsgemäßer Kennzeichnung als Zitat zu erfolgen und den jeweiligen 
Verfasser der Kommentierung zu benennen. 
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Unvereinbarkeit von Betriebsratsvorsitz und Amt des Datenschutzbeau�ragten 
 

- Eine Entscheidungskommen�erung von Dr. Dietmar Onusseit – 
 

BAG, Urteil vom 06.06.2023 – 9 AZR 383/19 
 
Nach einer Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs durch Urteil vom 09.02.2023 (C-453/21 
– X-FAB Dresden) hält das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Aufgaben des Betriebsratsvorsitzenden für 
unvereinbar mit dem Amt des Datenschutzbeau�ragten. Die Inkompa�bilität der Ämter mache den 
zunächst zum Betriebsratsvorsitzenden gemäß § 26 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 
gewählten und später zum Datenschutzbeau�ragten bestellten Kläger für dieses Amt unzuverlässig. 
Hierin ist indessen keine Unzuverlässigkeit in der Person des Klägers zu sehen, die Unzuverlässigkeit 
ergibt sich vielmehr aus der Kombina�on, der Inkompa�bilität der Ämter. 
 
Der konkret zu entscheidende Fall 
 
Der Kläger war Betriebsratsvorsitzender der beklagten, dem X. Konzern angehörenden Gesellscha�. Er 
wurde 2015 zusätzlich von der Beklagten, deren Mutergesellscha� sowie deren weiteren in 
Deutschland ansässigen Tochtergesellscha�en jeweils gesondert zum Datenschutzbeau�ragten 
bestellt. Mit der parallelen Bestellung des Klägers verfolgten die Unternehmen das Ziel, einen 
konzerneinheitlichen Datenschutzstandard zu etablieren. 
 
2017 äußerte der Thüringer Landesbeau�ragte für Datenschutz und Informa�onsfreiheit gegenüber 
Mutergesellscha� der Beklagten, er habe Bedenken, dass der Kläger die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
als betrieblicher Datenschutzbeau�ragter erforderliche Zuverlässigkeit besitze, und stützte sich hierbei 
auf § 4f Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes in der bis zum 24.05.2018 gül�gen Fassung (BDSG 
aF).  
 
Mit Schreiben aus November 2017 stellte der Thüringer Landesbeau�ragte für Datenschutz und 
Informa�onsfreiheit gegenüber der Mutergesellscha� abschließend fest, der Kläger verfüge nicht über 
die erforderliche Zuverlässigkeit. Aufgrund der Inkompa�bilität mit dem Amt des 
Betriebsratsvorsitzenden sei der Kläger bereits nicht wirksam zum betrieblichen 
Datenschutzbeau�ragten bestellt worden. Das Unternehmen verfüge deshalb seit 2015 über keinen 
betrieblichen Datenschutzbeau�ragten. Die Mutergesellscha� erhielt fristgebundene Gelegenheit zur 
Stellungnahme mit dem Hinweis, dass nach Fristablauf ein betrieblicher Datenschutzbeau�ragter von 
Amts wegen bestellt werde und die Verletzung der Pflicht, einen Beau�ragten für den Datenschutz zu 
bestellen, mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR geahndet werden könne. 
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Die Beklagte und die weiteren in Deutschland ansässigen Konzernunternehmen teilten dem Kläger 
darau�in in eigenständigen Schreiben mit, dass eine wirksame Bestellung als betrieblicher 
Datenschutzbeau�ragter nicht erfolgt sei und nunmehr zur Vermeidung eines Bußgeldes ein 
geeigneter Datenschutzbeau�ragter bestellt werde. Hilfsweise widerriefen sie seine Bestellung mit 
sofor�ger Wirkung. Vorsorglich beriefen sie ihn nach Inkra�treten der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) gemäß Art. 38 Absatz 3 Satz 2 DSGVO als Datenschutzbeau�ragten ab. 
 
Der Kläger meinte, er sei wirksam für deren Betrieb zum Datenschutzbeau�ragten bestellt worden. 
Seine Abberufung sei daher nicht wirksam. Die Beklagte beantragte Klageabweisung, da jedenfalls der 
durch sie erklärte Widerruf der Bestellung des Klägers zum Datenschutzbeau�ragten Wirksamkeit 
en�altet häte. 
 
Seiner Klage hat das Arbeitsgericht Dresden statgegeben, die Berufung der Beklagten hat das 
Sächsische Landesarbeitsgericht zurückgewiesen. Auf ihre Revision hat das BAG nun die Klage 
abgewiesen. 
 
Die Entscheidungsgründe 
 
Das BAG meint, der Kläger sei zwar wirksam zum Datenschutzbeau�ragten bestellt worden, seine 
Bestellung sei durch die beklagte Arbeitgeberin aber ebenso wirksam widerrufen worden. 
 
 
- Zur Stellung des Datenschutzbeau�ragten 
 
Die Überschneidung der Interessensphären des Betriebsratsvorsitzenden einerseits und des 
Datenschutzbeau�ragten andererseits könne, so das BAG, der vom BDSG geforderten Zuverlässigkeit 
entgegenstehen. Dafür reiche nicht jede Berührung der verschiedenen Aufgaben aus, da das Gesetz 
die Berufung eines Arbeitnehmers zum Datenschutzbeau�ragten im Grundsatz zulasse, aber der 
Datenschutzbeau�ragte habe das Arbeitsumfeld eines jeden Mitarbeiters zu überwachen, letztlich also 
auch sich selbst. 
 
Es müsse gewährleistet sein, dass der Datenschutzbeau�ragte seine Pflichten in völliger 
Unabhängigkeit erfüllen könne. Ein Grund für den Widerruf der Funk�on des Datenschutzbeau�ragten 
sei danach in der Regel gegeben, wenn der Arbeitnehmer bei der Erfüllung seiner weiteren Aufgaben 
und Pflichten gestaltenden Einfluss auf die Datenverarbeitung in der verantwortlichen Stelle habe. In 
einem solchen Fall könne die unabhängige Erfüllung der Aufgaben eines Datenschutzbeau�ragten 
gefährdet sein. Das Recht des Verantwortlichen, die Bestellung des Datenschutzbeau�ragten im Fall 
eines gestaltenden Einflusses auf die Datenverarbeitung zu widerrufen, wahre dessen funk�onelle 
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Unabhängigkeit, genauer: diejenige des Amtes, und gewährleiste damit die Wirksamkeit der 
datenschutzrechtlichen Bes�mmungen. 
 
Der Datenschutzbeau�ragte habe auf die Einhaltung des BDSG alter Fassung und anderer Vorschri�en 
über den Datenschutz hinzuwirken. Dabei habe er insbesondere die ordnungsgemäße Anwendung der 
Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, 
zu überwachen sowie die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tä�gen Personen durch 
geeignete Maßnahmen mit den Vorschri�en über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen 
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen. 
 
- Die Stellung des Betriebsratsvorsitzenden 
 
Das BAG lässt offen, ob die Stellung als einfaches Betriebsratsmitglied mit derjenigen des 
Datenschutzbeau�ragten vereinbar ist, die des Vorsitzenden sei es jedenfalls nicht. 
 
Der Betriebsrat lege als Gremium Zwecke und Mitel der Verarbeitung personenbezogener Daten fest. 
Er entscheide, unter welchen konkreten Umständen er welche personenbezogenen Daten in Ausübung 
der ihm zugewiesenen Aufgaben erhebe und auf welche Weise er diese anschließend verarbeite. 
 
In bes�mmten sozialen, personellen und wirtscha�lichen Angelegenheiten stünden dem Betriebsrat 
Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte zu, die von der bloßen Anhörung bzw. Unterrichtung, über die 
Beratung bis hin zum Zus�mmungsverweigerungsrecht und schließlich zum Mitbes�mmungsrecht 
reichten. In Erfüllung dieser Aufgaben verarbeite der Betriebsrat personenbezogene Daten, die er vom 
Arbeitgeber erhalte, aber auch von Beschä�igten selbst, etwa im Rahmen der Sprechstunde, einer 
Beschwerde, des Vorschlagsrechts der Arbeitnehmer, des Meinungsaustauschs im Rahmen von 
Betriebs- oder Abteilungsversammlungen oder der Anhörung eines von einer personellen Maßnahme 
betroffenen Arbeitnehmers. Des Weiteren könne der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber 
Betriebsvereinbarungen schließen, etwa zu technischen Überwachungseinrichtungen, die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zum Gegenstand haben könnten. Im Rahmen seiner 
gesetzlichen Aufgaben lege der Betriebsrat die Zwecke der Datenverarbeitung fest und insbesondere, 
welche mitarbeiterbezogenen Informa�onen er verlange und wie er damit tatsächlich umgehe. 
 
- Der Abgleich der beiden Posi�onen 
 
Schon nach dem BDSG alter Fassung habe es dem Datenschutzbeau�ragten oblegen, die 
Datenschutzkonformität der auf Anforderung des Betriebsrats durch den Arbeitgeber vorgenommenen 
Übermitlung personenbezogener Mitarbeiterdaten zu überprüfen. Bei der Übermitlung sensi�ver 
Daten habe er dementsprechend in eigener Sache überwachen müssen, ob das Schutzkonzept des 
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Betriebsrats datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprochen habe und der Arbeitgeber die Daten 
an den Betriebsrat habe übermiteln dürfen. 
 
Demgegenüber bes�mme der Betriebsrat auch über die Mitel der Verarbeitung personenbezogener 
Daten. 
 
Als Beau�ragter für den Datenschutz sei der Vorsitzende des Betriebsrats verpflichtet zu prüfen, ob die 
von ihm nach außen vertretene Beschlusslage des Betriebsrats mit den Bes�mmungen des 
Datenschutzes im Einklang stehe. Zwar sei er in seiner betriebsverfassungsrechtlichen Funk�on in 
erster Linie Mitglied des Betriebsrats, habe aber dessen Beschlüsse nach außen zu vertreten. Zudem 
sei er zur Entgegennahme von dem Betriebsrat gegenüber abzugebenden Erklärungen berech�gt. 
Diese Aufgaben stellten die funk�onelle Unabhängigkeit als Datenschutzbeau�ragter und damit die 
Gewährleistung des Datenschutzes infrage. 
 
Bei gleichzei�ger Wahrnehmung der Funk�on eines Datenschutzbeau�ragten müsse er in iden�scher 
Angelegenheit – neutral und allein dem Datenschutz verpflichtet – überprüfen, ob Auskun�sersuchen 
und beschlossene Schutzvorkehrungen datenschutzrechtlichen Vorgaben genügen, und den 
Arbeitgeber insoweit unter Umständen datenschutzrechtlich beraten. Dies sei wegen seiner Bindung 
an Betriebsratsbeschlüsse gegebenenfalls nicht möglich. Dieser Interessenkonflikt beeinträch�ge die 
funk�onelle Unabhängigkeit des Datenschutzbeau�ragten und gefährde die Wirksamkeit 
datenschutzrechtlicher Regelungen, so dass er den Arbeitgeber zum Widerruf der Bestellung 
berech�ge. 

 


